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Entwurf

eines Befehls des Höheren -und Polizeiführers

in Prag -Obergruppenführer K.H.Frank an sämtliche

ihm als Gerichtsherren unterstellten Verbände der

/- und Polizei.

" Bei Zuteilung von im freiem Handel nur schwer oder gegen

Bezugsberechtigung erhältlichen Warenan die Truppe,sind die

jeweiligen Vorgesetzten dafür verantwortlich, dass diese

Waren nach gerechten Grundsätzen innerhalb ihrer Truppe so

verteilt werden, dass alle Truppenangehörigenohne Unterschied

ihres Dienstranges oder ihrer Dienststellung damit bedacht

werden können.

Im Falle der Zuwiderhandlung gegen diesen Befehl ist Tat-

bericht wegen Ungehorsams und gegebenenfalls auch wegen Ver-

absäumung der Aufsichtspflicht zwecks gerichtlicher Bestrafung

der Schuldigen einzureichen. "
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